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Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und Verweisen Rundungsdifferenzen zu den
sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
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1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand des

MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V., Köln
(im Folgenden auch MVDA e.V. oder Verein genannt)

hat uns als den in der Delegiertenversammlung vom 29. April 2025 gemäß § 318 Abs. 1
Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 24. Juni 2025 beauftragt, den Jahresabschluss
des Vereins zum 30. September 2025 (Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis 30. Septem-
ber 2025) unter Einbeziehung der Buchführung entsprechend §§ 316 ff. HGB einer freiwilli-
gen Abschlussprüfung zu unterziehen.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgt auf der Grundlage der Satzung des Ver-
eins nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB.

Der vorliegende Bericht ist an den geprüften Verein gerichtet.

Wir bestätigen entsprechend § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis
zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom
1. Januar 2024 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, so-
wie ergänzend unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom
1. Januar 2024 vereinbart.

Die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im
Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.
(10.2021) - Stand 12.03.2025 -) erstellt worden.
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2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem MVDA - Marketing
Verein Deutscher Apotheker e.V., für den als Anlagen 1 bis 2 beigefügten Jahresabschluss
zum 30. September 2025 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V., Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V.,
Köln - bestehend aus der Bilanz zum 30. September 2025 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle
Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil
zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
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Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der inter-
nen Kontrollen des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer
Prüfung feststellen.“

3. Prüfungsdurchführung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Entsprechend § 317 HGB sind die Buchführung des Vereins für das Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 und der Jahresabschluss zum 30. September 2025
(Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss ist nach den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Satzung aufge-
stellt worden.
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Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere
der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbe-
richt dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehal-
ten.

Die Prüfung hat sich entsprechend § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbe-
stand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schäftsführung zugesichert werden kann.

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens sind im unter Abschnitt 2. wiedergegebe-
nen Bestätigungsvermerk dargestellt. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

 Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisation

 Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Von sämtlichen Kreditinstituten, mit denen der MVDA - Marketing Verein Deutscher
Apotheker e.V. im Geschäftsjahr 2024/2025 in Geschäftsverbindung gestanden hat, sind Be-
stätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen
und Konditionen sowie weitere Informationen eingeholt worden.

Für die Einschätzung der Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sind Rechtsanwaltsbestätigungen
eingeholt worden.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und
Untersuchungen Dritter verwendet:

Hinsichtlich der Pensionsrückstellungen ist ein Gutachten des Versicherungsmathematikers
SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, München, eingeholt worden, dessen
Berechnungsergebnisse nach kritischer Würdigung verwendet worden sind. Von der Sach-
kunde und der Unabhängigkeit des externen Sachverständigen haben wir uns überzeugt.
Bezüglich des Mengen- und Wertgerüsts haben wir eigene Prüfungshandlungen vorgenom-
men.

Weiterhin wurde für die Bewertung vom im Umlaufvermögen bilanzierten Wertpapieren die
Ergebnisse eines Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter verwendet.
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Der Vorjahresabschluss zum 30. September 2024 ist von uns geprüft und unter dem
9. Januar 2025 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die
Zahlen zum 30. September 2024 sind richtig auf das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgetragen
worden.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung
notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig er-
bracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

4. Prüfungsfeststellungen zur Rechnungslegung

4.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen in allen wesentlichen
Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung
des Vereins.

Die Buchführung hat während des gesamten Geschäftsjahres 2024/2025 den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen
entnommenen Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsmäßig in der
Buchführung und im Jahresabschluss abgebildet.

4.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss des Vereins zum 30. September 2025 sind in allen wesentlichen Belan-
gen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen
oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der Satzung des
Vereins beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Verein hat freiwillig den Jahresabschluss nach den für alle Kaufleute geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buches des HGB (§§ 238 bis 263
HGB) aufgestellt.
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5. Aussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V. zum
30. September 2025 entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Be-
achtung der für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 238 bis
263 HGB) und den ergänzenden Vorschriften der Satzung.

Der Jahresabschluss des MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V. zum 30. Sep-
tember 2025 ist auf der Basis folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt
worden:

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die
Guthaben bei Kreditinstituten werden grundsätzlich mit Anschaffungskosten bzw. zu Nenn-
werten bilanziert. Soweit Wertberichtigungen notwendig waren, sind diese vorgenommen
worden. Der unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Aktivwert aus der
Rückdeckungsversicherung wird mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen sonstigen Wertpapiere werden zu Anschaffungs-
kosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Bei der Pensionsverpflichtung handelt es sich um eine beitragsorientierte Pensionszusage
mit kongruenter Rückdeckungsversicherung. Die Bewertung der Pensionsverpflichtung er-
folgt in Höhe des beizulegenden Zeitwertes der Rückdeckungsversicherung, der mit dem
steuerlichen Aktivwert der Rückdeckungsversicherung übereinstimmt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewie-
sen, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 30. September 2024 hat es keine Änderungen bei
den Bewertungsgrundlagen mit wesentlichem Einfluss auf die Aussage des Jahresabschlus-
ses gegeben.
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6. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. September 2025
(Bilanzsumme 6.502.653,98 EUR; Jahresüberschuss 114.157,94 EUR) des MVDA - Marketing
Verein Deutscher Apotheker e.V. haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS
450 n. F. (10.2021) - Stand 12.03.2025 -) erstattet.

Köln, den 15. Dezember 2025

PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

          

M. Herrlein M. Bitz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



A n l a g e n



MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V.
Köln

Bilanz zum 30. September 2025

A k t i v s e i t e Vorjahr P a s s i v s e i t e Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen Ergebnisvortrag 5.871.752,91 5.757.594,97

Geschäftsausstattung 0,00 416,00
B. Rückstellungen

II. Finanzanlagen 1. Rückstellungen für Pensionen 375.154,00 391.690,00
Beteiligungen 31.800,00 31.800,00 2. Sonstige Rückstellungen 67.000,00 73.000,00

31.800,00 32.216,00 442.154,00 464.690,00
B. Umlaufvermögen C. Verbindlichkeiten
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57.567,05 52.878,29
1. Forderungen gegen Vereinsmitglieder 0,00 1.309,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 57.567,05 EUR (Vorjahr 52.878,29 EUR)
2. Sonstige Forderungen 0,00 351,05 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.893,47 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 2.436,32 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.893,47 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)
4. Sonstige Vermögensgegenstände 6.090.813,44 2.956.638,12 3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.236,55 2.296,04

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.600.000,00 EUR davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.236,55 EUR (Vorjahr 2.296,04 EUR)
(Vorjahr 1.200.000,00 EUR) davon aus Steuern 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)

6.090.813,44 2.960.734,49 61.697,07 55.174,33
II. Wertpapiere D. Rechnungsabgrenzungsposten 127.050,00 138.450,00

Sonstige Wertpapiere 54.286,10 55.015,40

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 322.754,44 3.364.412,41
6.467.853,98 6.380.162,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.000,00 3.531,00
6.502.653,98 6.415.909,30 6.502.653,98 6.415.909,30

Anlage    1



MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V.
Köln

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025

Vorjahr
EUR EUR

1. Mitgliederbeiträge und Aufnahmegebühren 522.500,00 556.250,00
2. Sonstige Erträge 185.486,11 190.310,88
3. Personalaufwand

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 4.682,21 19.516,46
davon für Altersversorgung 4.682,21 EUR (Vorjahr 19.420,46 EUR)

4. Abschreibungen auf Sachanlagen 311,00 606,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 723.007,98 786.688,80
6. Erträge aus Beteiligungen 3.740,00 3.740,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 131.191,44 187.554,15
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 729,30 0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 29,12 0,40

10. Ergebnis nach Steuern 114.157,94 131.043,37
11. Sonstige Steuern 0,00 -224,98
12. Jahresüberschuss 114.157,94 131.268,35
13. Ergebnisvortrag aus Vorjahr 5.757.594,97 5.626.326,62
14. Ergebnisvortrag 5.871.752,91 5.757.594,97

Anlage    2
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MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V.
Köln

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

 Rechtsform

 Eingetragener Verein (e.V.)

 Name und Sitz

 Der Verein führt den Namen MVDA - Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V. und
hat seinen Sitz in Köln.

 Vereinsregistereintragung

 Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nummer VR 13269
eingetragen.

 Geschäftsjahr

 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffol-
genden Jahres.

 Satzung

 Es gilt die Satzung in der Fassung vom 24. April 2024.

 Vereinszweck

 Zweck und Aufgabe des Vereins sind (§ 2 der Satzung):

- im Einklang mit der Tradition und Ethik des Berufsstandes der Apotheker Voraus-
setzungen für deren wirtschaftliche Unabhängigkeit und die dauerhafte Sicherung
ihrer Existenz zu erarbeiten und für den Fortbestand der Individualapotheke einzu-
treten,

- die Berufsausübung der Mitglieder zu fördern, insbesondere durch ständige Fort-
bildung,

- die Qualifizierung und die Zertifizierung der Apotheken zu fördern und die Mitglie-
der bei der entsprechenden Durchführung zu unterstützen,

- die Mitglieder in der Patienten- und Kundenbetreuung zu fördern und zu unter-
stützen,

- die Mitglieder insbesondere in den Bereichen Marketing, Gesundheitsberatung,
EDV, Logistik, Kommunikation und Werbung zu beraten,
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- die Pflege der Zusammenarbeit und Kollegialität sowie die Förderung von gemein-
samen Interessen der Apotheker,

- Kooperationen zu vereinbaren.

 Vereinsmitglieder

 Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Ordentliches
Mitglied kann nur werden, wer Inhaber einer öffentlichen Apotheke ist.

 Organe des Vereins

 Die Organe des Vereins sind die Delegiertenversammlung und der Vorstand.

 Im Berichtsjahr hat am 29. April 2025 eine ordentliche Delegiertenversammlung statt-
gefunden.

 Dem Vorstand wurde von der Delegiertenversammlung für das Geschäftsjahr
2023/2024 Entlastung erteilt.

 Der Vorstand besteht gemäß der Satzung aus höchstens 25 Personen. Der geschäfts-
führende Vorstand (Präsidium) im Sinne von § 26 BGB setzt sich wie folgt zusammen:

- Frau Apothekerin Gabriela Hame-Fischer, München, Präsidentin

- Herr Apotheker Dirk Vongehr, Köln, Vizepräsident

- Herr Apotheker Dr. Benjamin Lieske, Castrop-Rauxel

- Herr Apotheker Jens Zeiger, Nidderau

- Herr Apotheker Gerd Berlin, Haßloch

Für den Vorstand gilt eine Geschäftsordnung mit dem Stand vom 1. Dezember 2004.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der vom Vorstand aufgestellte, von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 30. September 2024 ist von der Delegierten-
versammlung am 29. April 2025 festgestellt worden.

In der Delegiertenversammlung vom 29. April 2025 wurden unter anderem folgende Be-
schlüsse gefasst:

 Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2024

 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

 Wahl der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Ab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025
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3. Steuerliche Verhältnisse

Der MVDA e.V. wird beim Finanzamt Köln-Süd unter der Steuernummer 219/5890/0771 ge-
führt.

Der Verein ist bis Veranlagungszeitraum 2024 für Körperschaftsteuer und bis 2023 für Ge-
werbesteuer steuerlich veranlagt.

Die letzte umfassende steuerliche Außenprüfung betraf die Steuerarten Körperschaftsteuer,
Umsatzsteuer und Gewerbesteuer für die Veranlagungszeiträume 2014 bis 2016 und wurde
im Geschäftsjahr 2017/2018 abgeschlossen.
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